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Regelmäßige 

Verjährungsfrist 
3 Jahre 

Beginn: Schluss des Kalenderjahres 

1. In dem der Anspruch entstanden ist und 

2. Kenntnis des Gläubigers von Anspruch und        

Verpflichtetem vorlag 



Ansprüche an  

Grundstücken 

30 Jahre 
Herausgabeansprüche 

aus Eigentum 

Ansprüche aus  

einem Erbfall 

10 Jahre 

30 Jahre 

Ausnahmen 

möglich Beginn: Entstehung des Anspruchs 



Titulierte Ansprüche 

rückständige 

Forderungen 

Zukünftige, regelmäßig 

wiederkehrende Leistungen 

30 Jahre 

3 Jahre 

Beginn: Rechtskraft der Entscheidung 

   Errichtung des vollstreckbaren Titels 



Hemmung der Verjährung 

Hemmung tritt ein durch: 

• Verhandlungen zwischen Gläubiger und Schuldner 

• Rechtsverfolgung (Klage, Mahnbescheid) 

• Berechtigung zur Leistungsverweigerung aufgrund  

  gesonderter Vereinbarung 

Wirkung der Hemmung:  

Der Verjährungslauf wird angehalten  

und läuft erst nach Beendigung der Hemmung weiter. 



Neubeginn tritt ein durch: 

• Anerkenntnis der Forderung durch den Schuldner 

• Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

Wirkung des Neubeginns: 

Die Verjährung beginnt wieder von vorne. 

Neubeginn der Verjährung 



Bauwerke oder Baumaterial 

3 Jahre ab Kenntnis,  

mind. 5 Jahre ab Lieferung 

3 Jahre  

ab Kenntnis 

Alle anderen Sachen 

Sonderfall: 

Arglist des Verkäufers 

5 Jahre 

ab Lieferung 

2 Jahre 

ab Lieferung 

Verjährung von Sachmängelansprüchen im Kaufrecht 

Sonderfall: 

Arglist des Verkäufers 



3 Jahre ab Kenntnis,  

mind. 5 Jahre ab Abnahme 

oder Vollendung 

3 Jahre  

ab Kenntnis 

5 Jahre 

ab Abnahme oder Vollendung 

2 Jahre 

ab Abnahme 

Verjährung von Sachmängelansprüchen im Werkvertragsrecht 

Bauwerke oder Planung 

und Überwachung 

Herstellung, Wartung bzw. 

Veränderung einer Sache oder 

Planung und Überwachung 

Sonderfall: 

Arglist des Unternehmers 

oder Planers 

Sonderfall: 

Arglist des Unternehmers  

oder Planers 

Übrige Fälle 
3 Jahre  

ab Kenntnis 
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